
605 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses . 

über die Regierungsvorlage (475 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Postspar­
kassengesetz 1969 geändert wird (Postspar-

kassengesetznovelle 1980) 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf soll 
für die 'Österreichische Postsparkasse die einer 
Vielzahl von Kreditunternehmungen bereits zu­
stehende Ermächtigung zur Ausgabe von fest­
;verzinslichen Wertpapieren geschaffen werden. 
\XI eiters soll der 'Österreichischen Postsparkasse 
zwecks einer flexiblen H;lftungskapitalbildung 
das durch das Kreditwesengesetz in Österreich 
neu eingeführte Instrument des "nachrangigen 
Kapitals" zugänglich gemacht werden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den er­
wähnten Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 

Dr. Nowotny 

Berichterstatter 

16. Jänner 1981 in Verhandlung genommen. 
Nach einer Debatte, an der sich außer dem Be­
richlJerstatter die Ahgeordneten Dipl.-Jng. Dok­
tor Z i t t m a y Ir, Dr. V e s e 1 s k y, der einen 
Abänderungsantrag betreffend den Titeleingang 
sowie Entfall des Art. II einbrachte, Pet er, 
P f e i ,f e rund Dkfm. DDr. K ö n i g beteiligten, 
wurde der Gesretzenltwud' unter 'Be!rücksichti­
gung des oberwähnten Abänderungsantrages mit 
Stimmenmehrheit angenommen. 

Der Finanz- 'Und Budgetausschußllstedllt somit './' 
den An t rag, der Nationalrat wo e em a n-
g. e s c h los sen enG .e set zen w u r f· die 
verfassung.smäßige Zustimmung erteilen, 

Wien, 1981 01 16 

Mühlbacher 

Obmann 
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2 605 ·der B.eilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XXXX, mit dem das Postsparkassengesetz 
1969 geändert wird (Postsparkassengesetz­

novelle 1981) 

,oer Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Posts'Pa~kassengesletz 1969, BGB!. Nr. 458, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BG:Bt. Nr. 63/ 
1979 wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 1 sind .fotgende Ahs. 4 und 5 anzu­
, fiigen: 

,,(4) Soweit im fo1genden nicht etwas anderes 
bestimmt wird, findet das Kreditwesengesetz, 
BGBI. Nr. 63/1979, mit Ausnahme der §§ 4 bis 9, 
d~s § 10 Abs. 1 Z 1, 3, 4 und 5 sowie Abs. 2 
und 4 und des § 12 Abs. 3 An~wendung. 

(5) Die Österreichische Postsparkasse ist berech­
tigt, Vereinbarungen über nachrangi;ges Kapital 
im Sinne des § 12 Abs. 8 des Kl'edi.twesenge­
sctzes abzuschließen." 

2. Im § 5 si~d nach Z 6 nachstehende Z 7 
und 8 einzufügen: 

,,7. das Wertpapieremissionsgesmäft (§ 1 Abs. 2 
Z 8 und 9 des Kreditwesengesetzes) mit 

Ausnahme der Ausgabe von Pfandbriefen 
und Kommunalschuldverschreihungen; 

8. das Garantiegeschälft (§ 1 Abs. 2 Z 7 des 
Kreditwesengesetzes), dieses jedoch nur bis 
zur Höhe von insgesamt 2 vH der Ver­
pflichtungen aus EinlaJgen und Wertpapier­
'emissionen ;" 

3. Im § 5 sind die hisherigen Z 7 und 8 als 
Z 9 und 10 zu bezeichnen. 

4. Im § 6 hat der erste Satz des Abs. 1 zu 
lauten: 

,,(1) Die österl'eichische Postsparkasse darf 
die EinlaJgen und die Erlöse aus Wertpapieren 
nur zu folgenden Geschäften verwenden:" 

5. Im § 6 hat der Ab:s. 2 zu lauten: 

,,(2) Die Veranlagungen gemäß A1,s. 1 Z 3. 
und 4 dül'fen insgesamt 60 vH der Verpflich­
tungen aus Einlagen und Welitpapieremissionen 
nicht übersteLgen." 

Artikel 11 

. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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